
Hotellerie

CHF pro Tag Bemerkungen

Pensionstaxe 1) 125.00

Einerzimmerzuschlag 20.00
Nasszellenzuschlag 20.00 Einzelzimmer mit Dusche / WC / Lavabo
Reduktion Verpflegung -10.00 Ab dem 7. Abwesenheitstag

1) Information zur Pensions- und Grundbetreuungstaxe sowie zu den Gemeindebeiträgen:
Entgegegen anfänglicher Auffassung berechnet sich der Beitrag der Gemeinden an die Pflegekosten
nicht anhand der vom Kanton Zürich vorgegebenen Normpflegekosten, sondern anhand der effektiven 
Pflegekosten des Pflegeheims (Grundlage Kostenrechnung 2009). Die sog. Restfinanzierung durch 
die Gemeinden darf grundsätzlich nicht höher ausfallen, als das vom Kanton vorgegebene Normdefizit. 
Aufgrund dessen können die in der vorangegangenen Tarifordnung unter Vorbehalt angekündigten 
Reduktionen auf der Pensions- und Grundbetreuungstaxe nicht gewährt werden.

Die in dieser Tarifordnung aufgeführten Pensions- und Grundbetreuungstaxen sowie die Beiträge der 
Gemeinden an die Pflegekosten wurden nochmals neu berechnet und weichen von den anfangs
Januar 2011 veröffentlichten Tarifen ab.

Wir bitten um Kenntnisnahme und Verständnis.

Zuschläge psychosoziale Betreuung und/oder Demenz 

CHF pro Tag Zusatzbetreuungs-Intensitätsgrad

Psychiatrische Betreuung / Demenz 30.00 erhöht
Psychiatrische Betreuung / Demenz 45.00 hoch / geschlossene Abteilung
Psychiatrische Betreuung / Demenz 80.00 sehr hoch / geschlossene Abteilung
Psychiatrische Betreuung / Demenz ≥ 100.00 extrem hoch / geschlossene Abteilung
Forensische Betreuung 150.00 geschlossene Abteilung

Pflege- und Grundbetreuung 2)

Kranken-
kasse

Beitrag 
Gemeinde 1)

Selbstbehalt 
Bewohner Total Pflege

CHF pro Tag CHF pro Tag CHF pro Tag CHF pro Tag CHF pro Tag CHF pro Tag

RAI/RUG Tarifstufe 0 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00
RAI/RUG Tarifstufe 1 72.70 25.00 0.00 12.70 37.70 35.00
RAI/RUG Tarifstufe 2 90.65 29.00 5.05 21.60 55.65 35.00
RAI/RUG Tarifstufe 3 112.95 41.00 15.35 21.60 77.95 35.00
RAI/RUG Tarifstufe 4 135.20 58.00 20.60 21.60 100.20 35.00
RAI/RUG Tarifstufe 5 157.50 74.00 26.90 21.60 122.50 35.00
RAI/RUG Tarifstufe 6 179.75 83.00 40.15 21.60 144.75 35.00
RAI/RUG Tarifstufe 7 202.00 95.00 50.40 21.60 167.00 35.00
RAI/RUG Tarifstufe 8 224.25 106.00 61.65 21.60 189.25 35.00
RAI/RUG Tarifstufe 9 246.50 122.00 67.90 21.60 211.50 35.00
RAI/RUG Tarifstufe 10 279.95 146.00 77.35 21.60 244.95 35.00
RAI/RUG Tarifstufe 11 324.50 167.00 100.90 21.60 289.50 35.00
RAI/RUG Tarifstufe 12 413.55 250.00 106.95 21.60 378.55 35.00
                          
2) Ohne krankenkassenpflichtige Pflegematerialien, Medikamente sowie Ärzte-, Psychotherapie- und 
Laborleistungen (sog. AATP). Die Kosten für nicht krankenkassenpflichtige Medikamente und Pflege-         
materialien sind pauschal mit der Pflege- und Grundbetreuungstaxe abgegolten.

Bitte wenden!

T A R I F O R D N U N G   2 0 1 1                                                                                                                                                      
(Ersetzt die anfangs Januar 2011 publizierte Tarifordnung!)

Gültig ab 1. Januar 2011                                                                                             

Grundbe-
treuungs-
taxe 1)

Zweierzimmer, Essen, Zimmer- und 
Wäschereinigung

Total Pflege- 
und Grundbe-

treuung

Aufteilung in Pflege und Grundbetreuung

Pflegetaxen
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Medizinische Nebenleistungen (AATP) 3)

Krankenkassenpflichtige Medikamente (SL), Pflegematerialien (MiGeL) und Ärzteleistungen (TARMED)

Zurzeit liegen keine gültigen Regelungen zur Abrechnung der med. Nebenleistungen AATP vor!

3) Information zur Abrechnung der med. Nebenleistungen AATP:
Per Anfang Februar 2011 besteht zwischen den Krankenversicherungen und Pflegeheimen im Kanton
Zürich noch keine vertragliche Regelung für die Abrechnung der medizinischen Nebenleistungen AATP.
Eine Regelung für die Abrechnung dieser med. Nebenleistungen ist noch offen. Der Erlass von vorsorg-
lichen Massnahmen durch den Regierungsrat steht noch aus. 

Auf Empfehlung des Heimverbands Curaviva werden die med. Nebenleistungen AATP bis zum Bekannt-
werden des Regierungsratserlasses der vorsorglichen Massnahmen nicht abgerechnet. Sie werden zu 
einem späteren Zeitpunkt rückwirkend nach der dann geltenden Regelung und voraussichtlich den 
Krankenkassen in Rechnung gestellt.

Für Fragen zur Abrechnung der med. Nebenleistungen AATP wenden Sie sich bitte an die Heimleitung.

AATP = Arzt, Arznei, Therapien, Pflegematerialien

Zusätzlich verrechenbare Nebenauslagen

CHF

Austrittspauschale (Schlussreinigung) 350.00

Todesfallpauschale (zusätzlich zur Austrittspauschale) 200.00

Telefonanschlussgebühr pro Monat 25.50

Telefon-Gesprächstaxe nach Aufwand

Fernsehgrundgebühr pro Monat offizielle Gebühren

Transportkosten mit Fahrzeugen des Pflegeheims pro Kilometer 0.80

Fahrdienst/Begleitung durch Mitarbeitende des Pflegeheims pro Stunde 30.00

Kosten für persönliche Bedürfnisse (nicht KVG-pflichtig): 
Coiffeur, Fusspflege, Körperpflegeprodukte, Cafeteria, etc. 

Jährlich kann ohne Vorankündigung per 1. Januar auf die Hotellerie- und Betreuungstaxen (Grund- und
Zusatzbetreuungbetreuung) die Jahresteuerung verrechnet werden.

Für Fragen zur Tarifordnung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Grüningen, 4. Februar 2011

SONNHALDE
Heimleitung

nach Aufwand
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